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Antrag 

der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel, Angelika Schorer, Dr. Ot-
to Hünnerkopf, Gudrun Brendel-Fischer, Volker Bauer, Eric Beiß-
wenger, Alexander Flierl, Dr. Martin Huber, Anton Kreitmair, Lud-
wig Freiherr von Lerchenfeld, Hans Ritt, Martin Schöffel, Thors-
ten Schwab, Klaus Steiner, Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder 
CSU 

Nicht deklarierte Nanopartikel in Lebensmitteln 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, über den Kenntnisstand zu Na-
nopartikeln in Lebensmittelzusatzstoffen (wie z.B. Titandioxid [E171] und 
Siliciumdioxid [E551]), deren Risikobewertung, Eintrag in Lebensmittel 
und die etwaig resultierende Kennzeichnungspflicht zu berichten. 

 

 

Begründung: 

Nach einem unter anderem in der „Wirtschaftswoche“ zitierten Bericht 
der französischen Umweltorganisation „Agir pour l’Environnement“ 
wurden in vier Lebensmitteln nicht deklarierte Nanopartikel gefunden. 

Nanopartikel haben einen Durchmesser von weniger als 100 Nano-
metern (zum Vergleich: ein menschliches Haar hat einen Durchmes-
ser von 80.000 Nanometern). Die oben genannten Zusatzstoffe wer-
den z.B. Kaffee und Instantsuppen zugegeben, damit diese nicht ver-
klumpen, außerdem werden sie Joghurtdressings zugegeben, damit 
sie weißer aussehen. Der weiße Lebensmittelfarbstoff Titandioxid 
(E171) ist ohne Höchstmengenbeschränkung (quantum satis = qs) in 
Lebensmitteln allgemein zugelassen. E171 wird insbesondere ver-
wendet für Überzüge von Dragees und Kaugummis. 

Der Lebensmittelzusatzstoff Siliciumdioxid (E551) ist nur für bestimm-
te Lebensmittel zugelassen. Dazu gehören unter anderem Trockenle-
bensmittel in Pulverform (max. 10 g/kg), Käse (max. 10 g/kg), Würz-
mittel (qs), Nahrungsergänzungsmittel (qs), Kochsalz / Kochsalzersatz 
(max. 10 g/kg). Siliciumdioxid ist darüber hinaus als Trägerstoff von 
Emulgatoren, Farbstoffen und Aromen zugelassen. Bislang ist wissen-
schaftlich nicht geklärt, wie sich Nanopartikel im menschlichen Körper 
verhalten, insbesondere, ob sie natürliche Barrieren im Körper über-
winden können. Die Ende 2014 in Kraft getretene EU-weite Lebens-
mittel-Informationsverordnung verpflichtet Unternehmen, den Einsatz 
von „technisch hergestellten Nanomaterial“ auf der Verpackung kennt-
lich zu machen. Indes berichtet die französische Umweltorganisation 
„Agir pour l’Environnement“ über den Fund noch nicht deklarierten, 
aber deklarationspflichtigen Nanopartikeln in Lebensmitteln, die even-
tuell auch in Deutschland auf dem Markt sind. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel, 
Angelika Schorer, Dr. Otto Hünnerkopf u.a. CSU 
Drs. 17/14840 

Nicht deklarierte Nanopartikel in Lebensmitteln 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Tanja Schorer-Dremel 
Mitberichterstatter: Florian von Brunn 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 63. Sit-
zung am 2. Februar 2017 beraten und e i n s t im m ig  Zu-
stimmung empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Tanja Schorer-Dremel, Angelika Schor-
er, Dr. Otto Hünnerkopf, Gudrun Brendel-Fischer, Volker Bauer, 
Eric Beißwenger, Alexander Flierl, Dr. Martin Huber, Anton Kreit-
mair, Ludwig Freiherr von Lerchenfeld, Hans Ritt, Martin Schöf-
fel, Thorsten Schwab, Klaus Steiner, Jürgen Ströbel, Walter Tau-
beneder CSU 

Drs. 17/14840, 17/15575 

Nicht deklarierte Nanopartikel in Lebensmitteln 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, über den Kenntnisstand zu Na-
nopartikeln in Lebensmittelzusatzstoffen (wie z.B. Titandioxid [E 171] 
und Siliciumdioxid [E 551]), deren Risikobewertung, Eintrag in Le-
bensmittel und die etwaig resultierende Kennzeichnungspflicht zu 
berichten. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 10 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Nummer 3 der Anlage. Dies ist der Antrag 

der Abgeordneten Bause, Hartmann, Kamm und anderer und Fraktion (BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN) betreffend "Staatliche Finanzierung der Jugendhilfekosten für unbe

gleitete junge Flüchtlinge auch nach Erreichen der Volljährigkeit sicherstellen" auf 

Drucksache 17/10665. Dieser Antrag soll auf Antrag der Fraktion gesondert beraten 

werden. Der Aufruf erfolgt dann am späten Abend.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle Abgeordneten. Gibt es Gegen

stimmen? – Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über

nimmt der Landtag diese Voten.

Jetzt gebe ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Gesetzentwurf der 

SPDFraktion zur Änderung der Verfassung des Freistaats Bayern und des Gesetzes 

über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof betreffend die Wahl der berufsrichterli

chen Mitglieder und des Präsidenten und seiner Vertreter mit Zweidrittelmehrheit auf 

Drucksache 17/14537 bekannt. Mit Ja haben 60 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 78. 

Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)
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